
  

 

Odeon Film AG 

Berlin 

 

Ordentliche Hauptversammlung 

am 11. August 2010 

um 11.00 Uhr 

im München Marriott Hotel 

Berliner Strasse 93, 80805 München 

 

 

Erläuterungen zu den Gegenständen der Tagesordnung,  

zu denen kein Beschluss gefasst wird, und zu den Rechten der Aktionäre 

 

I. Erläuterungen zu Gegenständen der Tagesordnung, zu denen kein Beschluss 

gefasst wird 

 

Zu Tagesordnungspunkt 1 - Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebil-

ligten Konzernabschlusses, des Lageberichts der Gesellschaft und des Konzerns, 

des Berichts des Aufsichtsrats und des erläuternden Berichts des Vorstands zu den 

Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB für das Geschäftsjahr 2009 - 

wird kein Beschluss gefasst, da Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest-

gestellt haben und der Aufsichtsrat den Konzernabschluss gebilligt hat. Die gesetzli-

chen Bestimmungen sehen zu den genannten Unterlagen keine weitere Beschluss-

fassung durch die Hauptversammlung vor. Die genannten Unterlagen werden vom 

Vorstand und, soweit es um den Bericht des Aufsichtsrats geht, vom Aufsichtsrat in 

der Hauptversammlung erläutert. 

 

Die zugrunde liegenden Vorschriften des Aktiengesetzes lauten wie folgt: 

 

§ 175 Abs. 1 und 2 Einberufung  

 

(1) 1Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand die 

Hauptversammlung zur Entgegennahme des festgestellten Jahresabschlusses und 

des Lageberichts, eines vom Aufsichtsrat gebilligten Einzelabschlusses nach § 325 

Abs. 2a des Handelsgesetzbuchs sowie zur Beschlußfassung über die Verwendung 

eines Bilanzgewinns, bei einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsge-
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setzbuchs) auch zur Entgegennahme des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernab-

schlusses und des Konzernlageberichts, einzuberufen. 2Die Hauptversammlung hat 

in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahrs stattzufinden.  

 

(2) 1Der Jahresabschluß, ein vom Aufsichtsrat gebilligter Einzelabschluss nach § 325 

Abs. 2a des Handelsgesetzbuchs, der Lagebericht, der Bericht des Aufsichtsrats und 

der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und bei börsen-

notierten Aktiengesellschaften ein erläuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 

Abs. 4 Nr. 1 bis 5 und Abs. 5 sowie § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs[1] sind von 

der Einberufung an in dem Geschäftsraum der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre 

auszulegen. 2Auf Verlangen ist jedem Aktionär unverzüglich eine Abschrift der Vorla-

gen zu erteilen. 3Bei einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetz-

buchs) gelten die Sätze 1 und 2 auch für den Konzernabschluss, den Konzernlagebe-

richt und den Bericht des Aufsichtsrats hierüber. 4Die Verpflichtungen nach den Sät-

zen 1 bis 3 entfallen, wenn die dort bezeichneten Dokumente für denselben Zeitraum 

über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich sind.  

 
[1] Nach Art. 1 Nr. 22 Buchst. a des Gesetzes zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie vom 
30. Juli 2009 („ARUG“) (BGBl. I S. 2479, 2484) wurde in § 175 Abs 2 Satz 1 mit Wirkung vom 
1.September 2009 nach den Wörtern „Bericht des Aufsichtsrats“ das Komma durch das Wort 
„und“ ersetzt und es sollten die Wörter „und bei börsennotierten Aktiengesellschaften ein er-
läuternder Bericht zu den Angaben nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs“ 
gestrichen werden. Durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vom 25.Mai 2009 (BGBl. I 
S. 1102) war jedoch mit Wirkung vom  29. Mai 2009 nach der Verweisung auf § 289 Abs. 4 
HGB das Komma durch die Worte „Nr. 1 bis 5 und Abs. 5 sowie“ ersetzt worden, so dass die 
Änderungsanweisung des ARUG nicht mehr exakt zu dem vorher geltenden Wortlaut passte.  
 

§ 176 Abs. 1 Vorlagen. Anwesenheit des Abschlussprüfers  

 

(1) 1Der Vorstand hat der Hauptversammlung die in § 175 Abs. 2 genannten Vorlagen 

sowie bei börsennotierten Gesellschaften einen erläuternden Bericht zu den Angaben 

nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs zugänglich zu machen. 2Zu 

Beginn der Verhandlung soll der Vorstand seine Vorlagen, der Vorsitzende des Auf-

sichtsrats den Bericht des Aufsichtsrats erläutern. 3Der Vorstand soll dabei auch zu 

einem Jahresfehlbetrag oder einem Verlust Stellung nehmen, der das Jahresergebnis 

wesentlich beeinträchtigt hat. 4Satz 3 ist auf Kreditinstitute nicht anzuwenden. 
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II. Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 

127, 131 Abs. 1 AktG 

 

1. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit gemäß 

§ 122 Abs. 2 AktG 

 

 Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (dies 

entspricht 396.177 Aktien) oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro (dies ent-

spricht 500.000 Aktien) erreichen, können schriftlich und unter Angabe des Zwecks 

und der Gründe verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und be-

kannt gemacht werden. Das Verlangen ist an den Vorstand der Odeon Film AG zu 

richten und muss der Gesellschaft spätestens Sonntag, 11. Juli 2010 bis 24:00 Uhr 

zugehen.  

 

 Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor dem 

Tag der Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind und die Aktien bis zur Entschei-

dung über das Verlangen halten werden.  

 

 Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse: 

 

 Odeon Film AG 

Der Vorstand 

c/o Haubrok Corporate Events GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

 

 Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden, soweit sie nicht be-

reits mit der Einberufung bekanntgemacht wurden, unverzüglich nach Zugang des 

Verlangens im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien 

zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie 

die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außer-

dem unter der Internetadresse http://www.odeonfilm.de/hauptversammlung_2010.php 

bekannt gemacht.  

 

 Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes 

lauten wie folgt: 
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§ 122 Abs. 1 und 2 Einberufung auf Verlangen einer Minderheit 

 

(1) 1Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusam-

men den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich 

unter Angabe des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vor-

stand zu richten. 2Die Satzung kann das Recht, die Einberufung der Hauptversamm-

lung zu verlangen, an eine andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils 

am Grundkapital knüpfen. 3§ 142 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.  

 

(2) 1In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten 

Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, ver-

langen, daß Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht wer-

den. 2Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage 

beiliegen. 3Das Verlangen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 

24 Tage, bei börsennotierten Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der Versamm-

lung zugehen; der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 

 

 § 142 Abs. 2 Satz 2 Bestellung der Sonderprüfer  

 

 Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens drei Monaten vor 

dem Tag der Hauptversammlung Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis 

zur Entscheidung über den Antrag halten. 

 

 § 121 Abs. 4a Allgemeines 

 

 (4a) Bei börsennotierten Gesellschaften, die nicht ausschließlich Namensaktien aus-

gegeben haben und die Einberufung den Aktionären nicht unmittelbar nach Absatz 4 

Satz 2 und 3 übersenden, ist die Einberufung spätestens zum Zeitpunkt der Be-

kanntmachung solchen Medien zur Veröffentlichung zuzuleiten, bei denen davon 

ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen 

Union verbreiten. 

 

 Die Satzung der Gesellschaft enthält zu diesen Aktionärsrechten keine Regelungen.  
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2. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 

AktG 

 

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Beschluss-

vorschläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tages-

ordnung sowie Wahlvorschläge übersenden. Gegenanträge müssen mit einer Be-

gründung versehen sein. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich an 

 

 Odeon Film AG 

c/o Haubrok Corporate Events GmbH 

Landshuter Allee 10 

80637 München 

 

oder per E-Mail an: 

 

info@haubrok-ce.de 

 

oder per Fax an: 

 

+49 (0)89 21027 298 

 

zu richten.  

 

Wir werden zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktio-

nären einschließlich des Namens des Aktionärs sowie zugänglich zu machende Be-

gründungen nach ihrem Eingang unter der Internetadresse 

http://www.odeonfilm.de/hauptversammlung_2010.php veröffentlichen. Dabei werden 

die bis Dienstag, 27. Juli 2010 bis 24:00 Uhr bei der oben genannten Adresse einge-

hende Gegenanträge und Wahlvorschläge zu den Punkten dieser Tagesordnung be-

rücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der 

genannten Internetadresse veröffentlicht.  

 

Der Vorstand behält es sich vor, Gegenanträge und deren Begründungen zusam-

menzufassen, wenn mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfas-

sung Gegenanträge stellen. 
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Diese Regelungen gelten für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichts-

ratsmitgliedern und/oder von Abschlussprüfern sinngemäß. Der Wahlvorschlag 

braucht nicht begründet zu werden. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag unter 

anderem auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn der Vorschlag eines Aktionärs 

zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort und 

Angaben zu der Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten ent-

hält bzw. wenn der Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Abschlussprüfern Na-

men, ausgeübten Beruf und Wohnort enthält.  

 

Auch ohne vorherige Übermittlung des Gegenstandes bzw. Wahlvorschlags an die 

Gesellschaft können Aktionäre während der Hauptversammlung Gegenanträge zu 

den verschiedenen Tagesordnungspunkten stellen oder Wahlvorschläge machen. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab übermittelt worden 

sind, finden in der Hauptversammlung nur Beachtung, wenn sie dort mündlich gestellt 

werden.  

 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes, 

die auch bestimmen, unter welchen Voraussetzungen von einem Zugänglichmachen 

von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen abgesehen werden kann, lauten wie folgt: 

 

§ 126 Anträge von Aktionären 

 

(1) 1Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begrün-

dung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 

3 genannten Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu ma-

chen, wenn der Aktionär mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft 

einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem 

bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung an die in der Einberufung hier-

für mitgeteilte Adresse übersandt hat. 2Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 
3Bei börsennotierten Gesellschaften hat das Zugänglichmachen über die Internetseite 

der Gesellschaft zu erfolgen. 4§ 125 Abs. 3 gilt entsprechend.  

 

(2) 1Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu 

werden,  

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 

2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluß der 

Hauptversammlung führen würde, 
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3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irrefüh-

rende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs be-

reits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich ge-

macht worden ist, 

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in 

den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der 

Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptver-

sammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn 

gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, daß er an der Hauptversammlung nicht teil-

nehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen 

von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 
2Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt 

mehr als 5 000 Zeichen beträgt.  

 

(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlußfassung Ge-

genanträge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zu-

sammenfassen. 

 

§ 127 Wahlvorschläge von Aktionären 

 
1Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 

Abschlußprüfern gilt § 126 sinngemäß. 2Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet 

zu werden. 3Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu 

machen, wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 3 und § 125 

Abs. 1 Satz 5 enthält. 

 

§ 124 Abs. 3 Satz 4 Bekanntmachung der Tagesordnung  

 

Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Namen, 

ausgeübten Beruf und Wohnort anzugeben.  

 

§ 125 Abs. 1 Satz 5 Mitteilungen für die Aktionäre und an Aufsichtsratsmitglie-

der 
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Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichts-

ratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und 

ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden.  

 

 Die Satzung der Gesellschaft enthält zu diesen Aktionärsrechten keine Regelungen.  

 

3. Auskunftsrecht des Aktionärs gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand 

Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen 

Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie die Lage des 

Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen verlangen, 

soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesord-

nung erforderlich ist.  

 

Die Auskunft des Vorstands hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen 

Rechenschaft zu entsprechen. Er darf die Auskunft nur unter bestimmten, in § 131 

Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen verweigern. Diese Voraussetzungen kön-

nen Sie dem nachstehend wiedergegebenen Wortlaut des § 131 Abs. 3 AktG ent-

nehmen. Da die Gesellschaft kein Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut ist, 

kommt eine Auskunftsverweigerung unter den Voraussetzungen des § 131 Abs. 3 S. 

1 Nr. 6 AktG nicht in Betracht.  

 

Die diesen Aktionärsrechten zugrunde liegenden Regelungen des Aktiengesetzes, 

die auch bestimmen, unter welchen Voraussetzungen von der Erteilung von Auskünf-

ten abgesehen werden kann, lauten wie folgt: 

 

§ 131 Auskunftsrecht des Aktionärs 

 

(1) 1Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Aus-

kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen 

Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. 2Die Auskunftspflicht 

erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesell-

schaft zu einem verbundenen Unternehmen. 3Macht eine Gesellschaft von den Er-

leichterungen nach § 266 Abs. 1 Satz 3, § 276 oder § 288 des Handelsgesetzbuchs 

Gebrauch, so kann jeder Aktionär verlangen, daß ihm in der Hauptversammlung über 
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den Jahresabschluß der Jahresabschluß in der Form vorgelegt wird, die er ohne An-

wendung dieser Vorschriften hätte. 4Die Auskunftspflicht des Vorstands eines Mutter-

unternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) in der Hauptversammlung, 

der der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt werden, erstreckt 

sich auch auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezoge-

nen Unternehmen.  

 

(2) 1Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechen-

schaft zu entsprechen. 2Die Satzung oder die Geschäftsordnung gemäß § 129 kann 

den Versammlungsleiter ermächtigen, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeit-

lich angemessen zu beschränken, und Näheres dazu bestimmen.  

 

(3) 1Der Vorstand darf die Auskunft verweigern,  

1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 

geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht 

unerheblichen Nachteil zuzufügen; 

2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern be-

zieht; 

3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der Jahresbi-

lanz angesetzt worden sind, und einem höheren Wert dieser Gegenstände, es sei 

denn, daß die Hautversammlung den Jahresabschluß feststellt; 

4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser Me-

thoden im Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Sinne 

des § 264 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs zu vermitteln; dies gilt nicht, wenn die 

Hauptversammlung den Jahresabschluß feststellt; 

5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen würde; 

6. soweit bei einem Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungsinstitut Angaben über 

angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie vorgenommene Ver-

rechnungen im Jahresabschluß, Lagebericht, Konzernabschluß oder Konzernla-

gebericht nicht gemacht zu werden brauchen; 

7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens sieben 

Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist. 
2Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert werden.  

 

(4) 1Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außer-

halb der Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie jedem anderen Aktionär auf 



- 10 - 

dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie zur sachge-

mäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. 2Der 

Vorstand darf die Auskunft nicht nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 verweigern. 
3Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn ein Tochterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Han-

delsgesetzbuchs), ein Gemeinschaftsunternehmen (§ 310 Abs. 1 des Handelsge-

setzbuchs) oder ein assoziiertes Unternehmen (§ 311 Abs. 1 des Handelsgesetz-

buchs) die Auskunft einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetz-

buchs) zum Zwecke der Einbeziehung der Gesellschaft in den Konzernabschluß des 

Mutterunternehmens erteilt und die Auskunft für diesen Zweck benötigt wird.  

 

(5) Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, daß seine 

Frage und der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Nieder-

schrift über die Verhandlung aufgenommen werden. 

 

Darüber hinaus ist der Versammlungsleiter zu verschiedenen Ordnungs- und Ord-

nungsmaßnahmen in der Hauptversammlung berechtigt. Hierzu gehört auch die Be-

schränkung des Rede- und Fragerechts. Die zugrunde liegenden Regelungen der 

Satzung der Gesellschaft lauten wie folgt:  

 

§ 13 Abs. 3 der Satzung der Odeon Film AG 

 

(3) Den Vorsitz der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, im 

Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter. Er bestimmt die Reihenfolge der Behand-

lung der Tagesordnung sowie Art, Form und Reihenfolge der Abstimmungen und die 

Reihenfolge der Wortbeiträge. Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rede-

recht des Aktionärs zeitlich angemessen beschränken.  

 

 

Berlin, im Juli 2010 

Odeon Film AG 


